
 

 

Besuchsanschrift: 
 

Gebäude A1 
Adolph-Roemer-Str. 2A 
38678 Clausthal-Zellerfeld 
 
Telefon: (0 53 23) 72-0 
Telefax: (0 53 23) 72-35 00 
info@tu-clausthal.de 
www.tu-clausthal.de 
 
Briefanschrift: 
Postfach 12 53 
38670 Clausthal-Zellerfeld 
 
Bankverbindung: 
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 
Kontonummer: 22 111 
Bankleitzahl: 259 501 30 
IBAN: DE71259501300000022111 
Swift/BIC Code: NOLADE21HIK 
 
USt.-Ident-Nr. DE811282802 
 
 

Das Präsidium 
 
Dezernat 4 
Liegenschaftsmanagement 
 
Bearbeiter/in: 
Daniela Hornkohl 
 
Telefon: (0 53 23) 72-30 31 
Telefax: (0 53 23) 72-99 30 31 
daniela.hornkohl@tu-clausthal.de 

Technische Universität Clausthal  Postfach 12 53  38670 Clausthal-Zellerfeld 

 
Dekanin und Dekane der Fakultäten 
Direktorinnen und Direktoren der Institute 
Leiterinnen und Leiter der zentralen Einrichtungen 
Vorsitzender des Personalrats 
Gleichstellungsbeauftragte 
Verwaltung (Dez. 1-5) 
Leiterinnen und Leiter der Stabsstellen 
 
h i e r 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ihr Zeichen/Ihr Schreiben vom Mein Zeichen/Mein Schreiben vom Clausthal-Zellerfeld 

  02320/1  

 
 
 
Haus- und Liegenschaftsverwaltung; 
hier: Verpflichtung zur Beseitigung von Glatteis und Schnee 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Hochschule ist satzungsgemäß verpflichtet, für den Bereich der öffentlichen 
Straßen, d. h. die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder auf denen ein 
öffentlicher Verkehr geduldet wird, der Schneeräumungs- und Streupflicht 
nachzukommen. 
 
Für die Privatstraßen der TU Clausthal im Bereich des "Feldgrabengebietes" gilt die 
Satzung nicht. Die Pflicht zur Schneeräumung bzw. zum Streuen ergibt sich 
allerdings auf Grund der Verkehrssicherungspflicht der Hochschule und sollte an 
die Satzung der Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld anlehnen. 
 
An der TU Clausthal wird der Winterdienst durch die Technische Verwaltung           
(Dezernat 4) ausgeführt. Sollte es aufgrund einer ungewöhnlichen Wetter- oder 
Schneelage für die Mitarbeiter des Dezernats nicht möglich sein, rechtzeitig und 
im erforderlichen Umfang die notwendigen Bereiche von Schnee und Eis zu 
befreien, bitte ich Sie die entsprechend zu reagieren und notfalls Zugänge etc. 
abzusichern. 
 
In diesem Zusammenhang darf ich auf Folgendes hinweisen: 
 
Sofern sich am jeweiligen Dienstgebäude Eiszapfen bilden bzw. die Gefahr von 
Dachlawinen besteht, ist unverzüglich dafür Sorge zu tragen, dass Schadensfälle 
durch herabfallende Schnee- und Eismassen vermieden werden. 
 
Bitte informieren Sie in dem Fall umgehend die Technische Verwaltung und lassen 
Sie durch den Hausmeister und evtl. eigenes Personal den Gefahrenbereich 
sperren. 
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Bitte unterrichten Sie Ihre Mitarbeiterschaft in geeigneter Form hierüber. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Cyrus Samawatie 
(Dez. 4 – Technischer Leiter) 
 
 
 
 
 


